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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Als Zweitrat befasste sich die Volkskammer mit der zweiten Etappe der
Bürgerrechtsrevision, bei der es um die Bestimmungen über die Einbürgerung und
dabei namentlich um die Aufhebung der bisherigen automatischen
Bürgerrechtsverleihung an ausländische Ehefrauen von Schweizern geht. Da der
Nationalrat in einigen untergeordneten Bestimmungen anders entschied als der
Ständerat, konnten die Beratungen noch nicht abgeschlossen werden. In der Debatte
lehnte das Parlament sämtliche Verschärfungsanträge der Nationalen Aktion deutlich
ab. Aber auch die Linke und die Grünen blieben mit ihren Bestrebungen um eine
liberalere Ausgestaltung des Gesetzes in der Minderheit. So fand auch ihr Antrag auf
Streichung der Bestimmung, wonach eine im ordentlichen Verfahren eingebürgerte
Person auf ihr bisheriges Bürgerrecht verzichten soll, keine Zustimmung. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.1989
HANS HIRTER

Das revidierte Bürgerrechtsgesetz wird auf Anfang 1992 in Kraft treten. Neben der
Zulassung des Doppelbürgerrechts – diese Bestimmung wird bereits seit Ablaufen der
Referendumsfrist im Juli 1990 angewandt – bringt es als wichtigste Neuerung die
Abschaffung der bisher weltweit einzigartigen Regelung, dass Ausländerinnen durch
Heirat mit einem Schweizer das Bürgerrecht automatisch erworben haben. Für
ausländische Ehepartner beiderlei Geschlechts gilt künftig ein erleichtertes
Einbürgerungsverfahren. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.07.1990
HANS HIRTER

Gemäss geltendem Recht behält grundsätzlich jeder Ehegatte bei der Heirat seinen
Namen, ausser das Brautpaar wählt einen der Ledignamen als den gemeinsamen
Familiennamen. In jedem Fall jedoch behält jeder Ehegatte sein bisheriges Kantons-
und Gemeindebürgerrecht. Nationalrat Thomas de Courten (svp, BL) beurteilte diesen
Zustand als unbefriedigend und forderte im Sinne der Transparenz und der einfachen
Führung der Zivilstandsregister, das Bürgerrecht soll dem Namen folgen. Der
entsprechenden parlamentarischen Initiative wurde im April 2016 von der RK-NR Folge
gegeben, jedoch stimmte im August desselben Jahres die RK-SR dem Beschluss ihrer
Schwesterkommission nicht zu. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.08.2016
KARIN FRICK

Eingetragene Partnerschaften sollen im Einbürgerungsverfahren mit Ehen
gleichgestellt werden. Analog zu ausländischen Personen in einer Ehe soll
ausländischen Personen in einer eingetragenen Partnerschaft die erleichterte
Einbürgerung anstelle des ordentlichen Einbürgerungsverfahrens offenstehen. Eine
entsprechende parlamentarische Initiative wurde gleichlautend insgesamt fünf Mal
eingereicht: Neben der Grünliberalen Fraktion (Pa.Iv. 13.418) verliehen auch die BDP-
Fraktion (13.419), die Grüne Fraktion (13.420), die SP-Fraktion (13.421) sowie FDP-
Nationalrätin Doris Fiala (fdp, ZH; 13.422) dem Anliegen Ausdruck. Die Staatspolitischen
Kommissionen beider Räte gaben im Sommer 2013 bzw. Anfang 2014 den Vorstössen
Folge und der Nationalrat befasste sich in der Frühjahrssession 2016 als Erstrat mit dem
von der SPK-NR erarbeiteten Entwurf. Gegen den Widerstand der SVP-Fraktion trat die
Volkskammer auf die Vorlage ein und nahm sowohl die Verfassungsänderung als auch
die Anpassung im Bürgerrechtsgesetz mit grosser Mehrheit an. Im Herbst 2016
unterstützte der Ständerat dann einen Sistierungsantrag seiner SPK; man wolle die
Erledigung der parlamentarischen Initiative „Ehe für alle“ (Pa.Iv. 13.468) abwarten.
Nachdem sich im Dezember 2016 auch der Nationalrat für Sistieren ausgesprochen
hatte, wurde die Behandlung der Initiativen für voraussichtlich mehr als ein Jahr
ausgesetzt. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK
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Da die beiden Rechtskommissionen im Vorjahr geteilter Meinung waren, ob Thomas de
Courtens (svp, BL) Forderung, das Bürgerrecht soll dem Namen folgen, Folge zu geben
sei, hatte im Herbst 2017 der Nationalrat über die betreffende parlamentarische
Initiative zu entscheiden. Obschon es die RK-NR war, die der Initiative im Vorjahr Folge
gegeben hatte, beantragte ihre Mehrheit dem Rat nun die Ablehnung. Während es die
Unterstützer des Anliegens als stossend empfanden, dass nach heute geltendem Recht
ein Familienmitglied vom Bürgerrecht der restlichen Familie ausgeschlossen bleiben
kann, stellte für die Verfechter der bestehenden Regelung die Beziehung zum Bürgerort
etwas Persönliches dar, was sich nicht durch Heirat zwangsläufig ändern sollte. Darüber
hinaus sei zu verhindern, dass bei einer Rückkehr zum Ledignamen auch das
Bürgerrecht wieder zurück gewechselt werden müsse. Ein weiteres Argument des
Initianten war, dass das Führen der Zivilstandregister mühsam, aufwendig und komplex
sei, da ohne gemeinsamen Namen oder Bürgerort Familienstrukturen nur schwer
nachzuvollziehen seien. Dem wurde entgegengehalten, dass den Zivilstandbehörden
dank dem elektronischen Personenstandsregister weder Mehraufwand noch Probleme
durch diese Regelung entstünden. Mit 100 zu 83 Stimmen bei 5 Enthaltungen schloss
sich der Nationalrat schliesslich seiner Kommissionsmehrheit an und gab der Initiative
keine Folge. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2017
KARIN FRICK

Mit der Annahme der «Ehe für alle» in der Volksabstimmung vom 26. September 2021
wurde der institutionellen und rechtlichen Gleichstellung von homo- und
heterosexuellen Paaren der Weg bereitet: Ab 1. Juli 2022 können auch
gleichgeschlechtliche Paare zivil heiraten. Infolgedessen können sich ab dann auch
gleichgeschlechtliche, ausländische Ehepartnerinnen und Ehepartner von
Schweizerinnen und Schweizern erleichtert einbürgern lassen. In der Frühjahrssession
2022 beantragte die Mehrheit der SPK-SR ihrem Rat deshalb, nicht auf die Verfassungs-
und Gesetzesänderung zur Gleichstellung der eingetragenen Partnerschaft und der
Ehe im Einbürgerungsverfahren einzutreten. Sie vertrat die Ansicht, das Anliegen der
fünf gleichlautenden parlamentarischen Initiativen (Pa.Iv. 13.418, 13.419, 13.420, 13.421
und 13.422) werde mit Inkrafttreten der «Ehe für alle» erfüllt. Gleichgeschlechtliche
Paare könnten ihre eingetragene Partnerschaft jederzeit in eine Ehe umwandeln lassen
und so das Recht auf erleichterte Einbürgerung des ausländischen Partners erlangen,
weshalb eine spezielle Regelung für eingetragene Partnerschaften hinfällig sei, so die
Begründung. Der Bundesrat unterstützte diese Argumentation ebenfalls. Die
Kommissionsminderheit argumentierte hingegen, niemand könne gezwungen werden,
die eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umzuwandeln. Für die bestehenden
eingetragenen Partnerschaften brauche es eine solche Regelung, um die
Diskriminierung zu beseitigen. Mit 29 zu 12 Stimmen folgte der Ständerat seiner
Kommissionsmehrheit und trat nicht auf die Vorlagen ein. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.03.2022
KARIN FRICK

Strafrecht

Infolge des Referendums der EDU und des Vereins «Recht auf Leben» fand am 17. Mai
1992 eine Volksabstimmung über das neue Sexualstrafrecht statt. Die wesentlichsten
Punkte der Revision waren die Entkriminalisierung sexueller Beziehungen zwischen
nahezu gleichaltrigen Kindern (bei Beibehaltung des Schutzalters 16), die Bestrafung der
Vergewaltigung in der Ehe, die vollständige Gleichbehandlung von hetero- und
homosexuellem Verhalten sowie die Differenzierung zwischen weicher und harter
Pornographie und analog zum Brutaloverbot die Bestrafung der letzteren (z.B. sexuelle
Darstellungen mit Beteiligung von Kindern oder Tieren). Für die breite Front der
Befürworter bedeutete die Revision primär eine fällige Anpassung der rund fünfzig
Jahre alten Bestimmungen an die gewandelten Verhaltensweisen und
Moralvorstellungen. Die Gegner, zu denen sich neben den beiden im
Referendumskomitee vertretenen Gruppierungen noch die Schweizer Demokraten und
die Auto-Partei gesellten, sahen in den neuen Bestimmungen einen Angriff auf die
guten Sitten, den christlichen Glauben und die in der Bibel festgelegten Prinzipien.

Die Stimmberechtigten hiessen die Revision mit 73.1% Ja-Stimmen gut. Abgelehnt
wurde die Vorlage einzig im Wallis, wo die CVP wie auch in Freiburg die Nein-Parole
ausgegeben hatte (das deutschsprachige Oberwallis nahm das Sexualstrafrecht mit 58%
Ja an). Die ebenfalls stark katholisch geprägten Kantone der Innerschweiz stimmten
hingegen deutlich zu. Die nach der Abstimmung durchgeführte Vox-Befragung ergab,
dass es sich für die Ja-Stimmenden vor allem um die Anpassung eines veralteten
Gesetzes an die heutigen Verhaltensweisen und Moralvorstellungen gehandelt hat,

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.05.1992
HANS HIRTER
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während bei den Gegnern gerade der Widerstand gegen diesen Wandel im Vordergrund
stand. Die neuen Bestimmungen traten auf den 1.10.1992 in Kraft.

Sexualstrafrecht: Abstimmung vom 17. Mai 1992

Beteiligung: 39,2%
Ja: 1'255'604 (73,1%)
Nein: 461'723 (26,9%)

Parolen:
- Ja: FDP (1*), SP, CVP (2*), SVP (1*), GP, LP, LdU, EVP (1*), PdA; SGB, CNG, SGV.
- Nein: AP, SD, EDU.

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 7

Privatrecht

Der Vorschlag, das Mündigkeits- und Ehefähigkeitsalter von 20 auf 18 Jahre zu senken,
wurde in der im Vorjahr eingeleiteten Vernehmlassung weitgehend begrüsst.
Grundsätzlich nicht einverstanden waren lediglich der Schweizerische Gemeinnützige
Frauenverein, die Organisationen der Fürsorge und der Berufsberatung sowie die
Schweizerische Bischofskonferenz. In vielen Stellungnahmen war allerdings gegen eine
Senkung des Schutzalters für jugendliche Arbeitnehmer, die nicht in einem
Lehrverhältnis stehen, opponiert worden. Der Bundesrat beschloss deshalb, dieses
beizubehalten. Hingegen lehnte er die namentlich von Sozialfürsorgeorganisationen
geforderten speziellen Konsumentenschutzvorschriften für Jugendliche ab. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.1992
HANS HIRTER

Im Sinne einer Anpassung an veränderte Lebensgewohnheiten und in Erfüllung diverser
parlamentarischer Vorstösse beantragte der Bundesrat die Senkung des
zivilrechtlichen Mündigkeits- und Ehefähigkeitsalters von 20 auf 18 Jahre. Im Vergleich
zum Vernehmlassungstext nahm der Bundesrat noch einige Änderungen vor. So sprach
er sich gegen eine Senkung der Unterhaltspflicht der Eltern für in Ausbildung stehende
Kinder aus und schlug auch vor, den Sonderschutz für jugendliche Arbeitnehmer bis
zum Erreichen des 20. Altersjahres beizubehalten. Der Forderung nach der Einführung
von speziellen Konsumentenschutzvorschriften für mündige, aber noch nicht 20jährige
Bürger lehnte er hingegen ab. Der Ständerat verabschiedete die Vorlage bereits in der
Sommersession; Opposition erwuchs der Neuerung lediglich von Morniroli (lega, TI). 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.09.1993
HANS HIRTER

Eine zusätzliche Motion Tschümperlin (sp, SZ) nahm sich dem bereits im Vorjahr
diskutierten Thema der Schein- und Zwangsheiraten an. Der Motionär verlangt von der
Regierung, eine Untersuchung in Auftrag zu geben, welche Formen, Ausmass, Ursachen
und Häufigkeit von Zwangsehen beleuchtet. Darauf basierend sollen präventive
Massnahmen getroffen werden. Auch dieser Vorstoss wurde von National- und
Ständerat gegen den Willen des Bundesrats angenommen. 10

MOTION
DATUM: 01.06.2010
MARC BÜHLMANN

Für Diskussion sorgte eine parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL),
welche durch eine Änderung des ZGB eine Gleichstellung im Namen- und Bürgerrecht
erreichen wollte. Der 2003 eingereichten Initiative war 2004 im Nationalrat Folge
gegeben worden. Die zweijährige Frist zur Ausarbeitung eines Vorentwurfs wurde dann
2006 bis 2008 verlängert. Der 2009 vorgelegte Entwurf war von der grossen Kammer
dann allerdings an die Kommission zurückgewiesen worden. Diese legte bereits 2009
einen neuen Entwurf vor, den die grosse Kammer billigte. Diese überarbeitete Fassung
sah vor, dass der Ehemann wie die Ehefrau das Recht haben soll, seinen bisherigen
Familienamen dem Nachnamen der Frau voranzustellen, wenn letzterer von den
Brautleuten als Familienname gewählt wird. Der Ständerat schuf 2011 jedoch eine
Differenz, indem er beschloss, dass nach der Eheschliessung grundsätzlich beide
Ehegatten ihren Familienamen behalten können, wenn sie sich nicht für einen
gemeinsamen Familiennamen entscheiden. Trotz Widerstands vor allem aus den Reihen
der SVP wurde die Modifikation im Nationalrat angenommen. In der Schlussabstimmung
wurde das Bundesgesetz im Nationalrat mit 117 zu 72 Stimmen bei 6 Enthaltungen und
im Ständerat mit 32 zu 6 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
NADJA ACKERMANN
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Die staatspolitische Kommission des Nationalrats beriet über die Vorschläge des
Bundesrates bezüglich der Massnahmen gegen Zwangsheiraten. Künftig sollen unter
Zwang geschlossene Ehen ein eigener Straftatbestand sein und mit ein bis fünf Jahren
Gefängnis bestraft werden. Ehen mit Minderjährigen werden nicht mehr toleriert.
Zudem sollen ausländische Frauen im Fall der Auflösung einer erzwungenen Ehe nicht
gleich auch die Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz verlieren. Kritiker wollen die
Regelung auf Ehen ausweiten, die nur noch unter Zwang aufrechterhalten werden. Der
Nationalrat begann die Diskussion des Geschäfts noch in der Wintersession 2011. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.12.2011
NADJA ACKERMANN

In Erfüllung einer Motion Heberlein (fdp, ZH) beauftragte der Bundesrat 2009 das EJPD
mit der Ausarbeitung eines Bundesgesetzes über Massnahmen gegen Zwangsheiraten
und verabschiedete 2011 einen entsprechenden Entwurf. Dieser sieht vor, dass
Zivilstandbehörden bei Verdacht auf Zwangsheirat nicht nur die Trauung verweigern,
sondern zusätzlich eine Strafanzeige bei den Strafverfolgungsbehörden einreichen
müssen. Desweiteren soll eine Ehe jederzeit für ungültig erklärt werden können, wenn
sie nicht aus freiem Willen geschlossen wurde und/oder ein Ehegatte noch
minderjährig ist. Die beiden Eheungültigkeitsgründe sollen auch im internationalen
Verhältnis, d.h. für zwischen Ausländern und/oder im Ausland geschlossene Ehen,
angewendet werden können. Bei Verdacht auf Vorliegen solcher
Eheungültigkeitsgründe sollen zudem Verfahren auf Bewilligung des Nachzugs eines
ausländischen Ehegatten sistiert werden. Die neuen Regelungen gelten analog für
eingetragene Partnerschaften gleichgeschlechtlicher Paare. Indem derjenige, der den
Zwang ausübt, mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren
bestraft wird, sollen die Opfer besser strafrechtlich geschützt werden. Der Nationalrat
setzte im Frühjahr die bereits im Winter 2011 begonnene Diskussion des Entwurfes fort
und nahm lediglich eine redaktionelle Änderung vor. Die kleine Kammer folgte in ihrem
Beschluss dem Antrag ihrer Kommission, welche abweichend zum Bundesrat unter
Zwang geschlossene Ehen oder Ehen mit Minderjährigen auch dann für ungültig
erklären will, wenn der betroffene Ehegatte die Ehe weiterführen will. Der Nationalrat
hiess diese Änderung noch im Sommer gut. In beiden Kammern wurde das
Bundesgesetz über Massnahmen gegen Zwangsheiraten in der Schlussabstimmung
einstimmig angenommen. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2012
NADJA ACKERMANN

Der Nationalrätin Heim (sp, SO) zufolge wies jedoch dieses Gesetz betreffend den
präventiven Schutz vor Zwangsheiraten Lücken auf. So fordert sie den Bundesrat in
einem überwiesenen Postulat auf, die Einführung des in England bekannten
Instruments der Schutzanweisung zu prüfen. Dieses Instrument sieht vor, dass das
Opfer einer möglichen Zwangsheirat oder dessen Bekannte vor Gericht eine Anweisung
zum Schutz gegen die Zwangsehe erwirken können. 14

POSTULAT
DATUM: 15.06.2012
NADJA ACKERMANN

Der Bundesrat erfüllte 2012 sowohl das Postulat Heim (sp, SO) sowie auch die Motion
Tschümperlin (sp, SZ), indem er einen Bericht über die Zwangsheirat verabschiedete
und ein 2013 bis 2018 laufendes Programm „Bekämpfung der Zwangsheirat“ lancierte.
Durch das Programm sollen die Zusammenarbeit unter Beratungsstellen, Berufsleuten
und Schulen verstärkt und Lücken bei Prävention, Beratung, Schutz und Schulung
geschlossen werden. Die Kosten für das Programm, welches das Bundesgesetz ergänzen
soll, werden auf zwei Millionen beziffert. 15

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 14.09.2012
NADJA ACKERMANN

Im Mai des Berichtjahres verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur Änderung des
Zivilgesetzbuches betreffend den Vorsorgeausgleich bei Scheidung. In Reaktion auf die
Kritik an der 2000 eingeführten Regelung sollten künftig die Ansprüche aus der
beruflichen Vorsorge (Vorsorgeansprüche) auch dann geteilt werden, wenn im
Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens ein Ehegatte bereits eine Rente
bezieht. Der Entwurf räumte jedoch dem Ehepaar die Möglichkeit ein, sich
einvernehmlich auf ein anderes Teilungsverhältnis zu einigen. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.05.2013
NADJA ACKERMANN
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Die gemeinsame elterliche Sorge soll unabhängig vom Zivilstand der Eltern zum
Regelfall werden. Die Regelung für unverheiratete Paare, wie sie die Schweiz aktuell
kennt, verstösst gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Der Ständerat
befasste sich daher als Zweitrat mit der Teilrevision des Zivilgesetzbuches, deren
Grundsatz im Parlament unumstritten war. Die kleine Kammer stimmte den meisten
2012 vom Nationalrat vorgenommenen Änderungen am Gesetzesentwurf zu. Sie
forderte jedoch eine offenere Regelung des Familiennamenrechts, wonach die Eltern
den Ledignamen ihrer Kinder frei bestimmen können. Eine weitere Differenz schuf der
Ständerat bezüglich der Regelung des Aufenthaltsortes eines Elternteils („Zügelartikel“).
Nach Ansicht der kleinen Kammer genügt bei einem Wohnortswechsel eine blosse
Informationspflicht ohne Zustimmung des anderen Elternteils. Schliesslich sollte ein
Rückkommen auf die im Rahmen einer Scheidung getroffenen Regelungen nur dann
erlaubt sein, wenn die Scheidung bei Inkrafttreten des neuen Gesetzes maximal fünf
Jahre zurückliegt. Der Nationalrat schloss sich diesen Änderungswünschen an, so dass
die Zivilgesetzbuchrevision in der Sommersession im Nationalrat mit 106 zu 13 und im
Ständerat mit 41 zu Stimmen bei 4 Enthaltungen angenommen werden konnte. Die
Referendumsfrist war im Oktober ungenutzt verstrichen und die Gesetzesänderung
wird am 1. Juli 2014 in Kraft treten. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.2013
NADJA ACKERMANN

Durch eine durch die Motionen der Rechtskommission des Nationalrates RK-NR
(05.3713), Amacker-Amann (cvp, BL) (08.3821) und Humbel (cvp, AG) (08.3956) angeregte
Anpassung des Zivilgesetzbuches sollte Klarheit bei den Ansprüchen gegenüber den
Einrichtungen der beruflichen Vorsorge im Falle einer Ehescheidung, dem sogenannten
Vorsorgeausgleich, geschaffen werden. Seit 2000 werden bei der Scheidung die
während der Ehe erworbenen Ansprüche der Ehegatten gegenüber ihren
Vorsorgeeinrichtungen ausgeglichen. Die geltenden Bestimmungen erwiesen sich
jedoch als impraktikabel und wurden verschiedentlich kritisiert. Wenn zum Zeitpunkt
der Scheidung der Vorsorgefall eines Ehepartners bereits eingetreten ist, schuldet der
verpflichtete Gatte dem anderen eine angemessene Entschädigung. Da diese meist in
Form einer Rente ausbezahlt wird und nach dem Tod des verpflichteten Partners
erlischt, befinden sich Witwer – häufiger aber Witwen – oftmals in einer schwierigen
finanziellen Situation. Die neue Vorlage will in diesen Fällen Abhilfe schaffen. So soll das
während einer Partnerschaft erwirtschaftete Vorsorgeguthaben auch dann hälftig
geteilt werden, wenn bei Einleitung der Scheidung ein Partner bereits eine Rente
bezieht, sei es eine Invaliden- oder Altersrente. Individuelle Regelungen sollen jedoch
einfacher möglich sein, da die Ehepartner am besten über ihre finanzielle Situation
Bescheid wissen. Die Entschädigung soll neu durch die Vorsorgeeinrichtung ausbezahlt
werden und auch nach dem Tod des Ex-Gatten weiterlaufen. Dadurch soll der nicht-
erwerbstätige Partner bessergestellt werden. Gültig ist diese Regelung für alle hängigen
Scheidungsverfahren sowie möglich für Scheidungsverfahren, die nach 2000
eingereicht wurden, bei denen der Vorsorgefall im Zeitpunkt des Verfahrens bereits
eingetreten war und der betreffende Gatte noch lebt. Die geschiedenen Witwen zeigten
sich enttäuscht über die Fristen der neuen Regelung. Dennoch hielt der Ständerat in
diesem Punkt an der bundesrätlichen Vorlage fest. Eine Abweichung gab es lediglich
betreffend die Zuständigkeit ausländischer Gerichte: Unter gewissen Voraussetzungen
sollen Urteile ausländischer Gerichte Geltung haben, ohne dass noch ein
schweizerisches Gericht über den Vorsorgeteil zu entscheiden hätte. Der Ständerat
stimmte damit der technisch erscheinenden, das Herzstück des Scheidungsrechts
darstellenden Vorlage nach wenigen Detailänderungen einstimmig zu. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.06.2014
NADJA ACKERMANN

Die Anpassungen des Unterhalts- und Betreuungsrechts bildeten nach der elterlichen
Sorge die zweite Phase des Revisionsprojekts der elterlichen Verantwortung, welches
das Kindswohl ins Zentrum stellen will. Durch die auch in der Motion der
nationalrätlichen Kommission für Rechtsfragen (11.3316) geforderte Revision sollten
künftig den Kindern keinerlei Nachteile aus dem Zivilstand der Eltern erwachsen und
der Unterhalt als selbständiger Anspruch der Kinder verankert werden. Die Vorlage sah
zu diesem Zweck vor, dass Unterhaltspflichten gegenüber minderjährigen Kindern
Vorrang vor den übrigen familienrechtlichen Unterhaltspflichten haben. Dies gilt auch
bei unverheirateten Eltern. Falls die Pflichten nicht erfüllt werden können, soll der
eigentlich geschuldete Kindesunterhalt, der sogenannte „gebührende Unterhalt“,
festgehalten werden, um es dem Kind zu erleichtern, bei einem Einkommenszuwachs
eine Erhöhung der Unterhaltspflicht durchzusetzen. Der Unterhaltsbeitrag soll zudem
nicht nur den Barbedarf decken, sondern im Sinne einer Erwerbsausfallentschädigung
auch für die bestmögliche Betreuung sorgen, wenn ein Elternteil das Kind mehrheitlich

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2014
NADJA ACKERMANN
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betreut. Wie hoch die Beträge ausfallen, soll weiterhin durch die Gerichte festgestellt
werden. Um schliesslich eine rechtzeitige und regelmässige Zahlung der
Unterhaltsbeiträge zu garantieren, soll der Bund die Kompetenz erhalten, eine
Verordnung betreffend der Inkassohilfe zu erlassen. Auch die Situation von Kindern aus
Einelternhaushalten soll verbessert werden. Da jedoch das Sozialhilferecht in den
Kompetenzbereich der Kantone fällt, sah die Vorlage hier nur punktuelle Massnahmen
vor.

Der Nationalrat stimmte dem Entwurf des Bundesrates mit 124 zu 53 Stimmen bei 12
Enthaltungen zu. Nur die SVP votierte gegen die Revision, die ihrer Ansicht nach die
Familie als Institution in Frage stelle und den Gerichten eine zu grosse Kompetenz
einräume. Ausserhalb der parlamentarischen Beratungen meldete sich die
Eidgenössische Kommission für Frauenfragen (EKF) zu Wort. Sie kritisierte
insbesondere, dass keine Lösung für jene Fälle geboten werde, in denen das
Einkommen nach der Trennung nicht ausreicht, die sogenannten Mankofälle. Da diese
vor allem Frauen beträfen, würde durch die Gesetzesrevision dem Verfassungsgebot
der Gleichstellung der Geschlechter nicht genügend Rechnung getragen. Die EKF
forderte deshalb einen Mindestunterhalt für Kinder. Die vorberatende Kommission des
Ständerats setzte sich mit dieser und anderen Kritiken auseinander. Während sie die
Festlegung eines Mindestunterhalts sowie die Festschreibung der Mankoteilung
ablehnte, nahm der Ständerat einen neuen Artikel bezüglich der Vernachlässigung der
Unterhaltspflicht auf. So schlug die kleine Kammer vor, den Informationsaustausch
zwischen den Inkassobehörden, den Pensionskassen und den Freizügigkeitseinkommen
zu verbessern. Personen, die ihre Unterhaltspflicht vernachlässigen und gleichzeitig
jedoch Vorsorgeguthaben ihrer Pensionskassen in Kapitalform beziehen, sollen
gemeldet werden, um den Inkassobehörden den Zugriff auf das Geld zu erleichtern.
Damit nahm der Ständerat eine Bestimmung auf, die der Bundesrat zuerst separat in
einer Vorlage regeln wollte. Weiter wurde die alternierende Obhut explizit ins Gesetz
aufgenommen. Einstimmig überwies die kleine Kammer die Vorlage zur
Differenzbereinigung an den Nationalrat. 19

In Erfüllung eines Postulats Fehr (sp, ZH) wurde im Juni 2014 an der Universität Freiburg
eine Tagung zur Zukunft des Familienrechts durchgeführt. Der Vorstoss hatte gefordert,
dass im Dialog mit der Öffentlichkeit ein Bericht über mögliche Anpassungen der zivil-
und familienrechtlichen Grundlagen ausgearbeitet wird. Die Tagungsteilnehmer und
Bundesrätin Simonetta Sommaruga favorisierten eine Modernisierung des
Familienrechts, welche die Ehe und die traditionelle Familie nicht in Frage stellt. 20

POSTULAT
DATUM: 24.06.2014
NADJA ACKERMANN

In seinem Bericht «Modernisierung des Familienrechts» vom März 2015 (in Erfüllung
eines entsprechenden Postulats Fehr, sp, ZH) legte der Bundesrat dar, wie eine
Anpassung der zivil- und insbesondere familienrechtlichen Grundlagen an die heutigen
und künftigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen aussehen könnte.
Handlungsbedarf aus zivilrechtlicher Sicht sah der Bundesrat insbesondere bei der
Angleichung von eingetragener Partnerschaft und Ehe bzw. Öffnung der Ehe für
gleichgeschlechtliche Paare, einer besseren Regelung für faktische Partnerschaften
sowie der Prüfung einer gesetzlich geregelten Partnerschaft mit geringerer
Bindungswirkung nach dem Vorbild des französischen PACS gegeben. Wichtige Schritte
in Richtung eines moderneren Familienrechts seien bereits durch die gemeinsame
elterliche Sorge, die Neuregelung des Kindsunterhalts, das neue Namensrecht sowie die
Anpassung des Adoptionsrechts eingeleitet worden. 21

BERICHT
DATUM: 31.03.2015
KARIN FRICK

Nachdem der Ständerat in der Sommersession 2014 die technische Vorlage zum
Vorsorgeausgleich bei Scheidung behandelt und nur wenige Detailänderungen am
Entwurf des Bundesrates angebracht hatte, beriet in der Sommersession 2015 der
Nationalrat dieses Geschäft als Zweitrat. Obwohl die Mehrheit der nationalrätlichen
Rechtskommission in einigen Punkten Änderungen an der Vorlage des Ständerates
anbringen wollte, folgte der Nationalrat in allen Punkten dem Ständerat und stimmte
dem Gesetz in dieser Form mit 127 zu 57 Stimmen zu. Widerstand leistete nur die
geschlossene SVP-Fraktion. Sie bemängelte, dass die finanziellen Auswirkungen dieser
Änderung nicht hinlänglich bekannt seien und befürchtete deshalb das Entstehen von
Finanzierungslücken bei den Vorsorgeeinrichtungen. Die zustimmende Mehrheit war
dagegen der Ansicht, dass Handlungsbedarf bestehe und die problematische finanzielle
«Bestrafung» der betroffenen Witwen und Witwer nicht allein aufgrund fehlender

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2015
KARIN FRICK
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Daten fortgesetzt werden dürfe. In der Schlussabstimmung wurde die Vorlage vom
Ständerat einstimmig und vom Nationalrat mit 139 zu 52 Stimmen bei 3 Enthaltungen
angenommen. 22

Die im Rahmen der Revision des Zivilgesetzbuches vom 15. Juni 2012 getroffenen
Massnahmen zur Verhinderung von Zwangsheiraten und zum besseren Schutz der
Opfer sollen auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Mit der Überweisung eines
entsprechenden Postulats Arslan (basta, BS) gab der Nationalrat beim Bundesrat diese
Gesetzesevaluation in Auftrag. In seinem Bericht soll der Bundesrat ausarbeiten,
inwiefern sich die Situation der Opfer seither verbessert hat, und allenfalls auch
Massnahmen zur besseren Zielerfüllung vorschlagen. Der Bundesrat hatte die
geforderte Evaluation in seiner Stellungnahme als sinnvoll bezeichnet und den Vorstoss
zur Annahme beantragt. 23

POSTULAT
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK

Mit der stillschweigenden Annahme eines Postulats Caroni (fdp, AR) in der
Sommersession 2018 erteilte der Ständerat dem Bundesrat den Auftrag, eine Übersicht
über die verschiedenen Definitionen und Rechtsfolgen des Konkubinats im geltenden
Recht zu erstellen. Im geltenden Recht knüpften zahlreiche Rechtsfolgen an das
Vorliegen eines Konkubinats an, der dazugehörige Rechtsbegriff variiere jedoch von
Rechtsgebiet zu Rechtsgebiet, begründete der Postulant seinen Vorstoss. Vor dem
Hintergrund zukünftiger familienpolitischer Diskussionen, etwa über die Ehe für alle
oder über den PACS, sei diese Grundlagenarbeit unabdingbar. Auch der Bundesrat
hatte das Postulat begrüsst. 24

POSTULAT
DATUM: 11.06.2018
KARIN FRICK

Der Bericht «Modernisierung des Familienrechts» in Erfüllung eines Postulats Fehr (sp,
ZH; Po. 12.3607) sowie mehrere Bundesgerichtsentscheide aus jüngerer Vergangenheit
wiesen darauf hin, dass das schweizerische Abstammungsrecht nicht mehr zeitgemäss
sei. Zu diesem Schluss kam die RK-SR und reichte im August 2018 ein Postulat ein, das
den Bundesrat auffordert, einen Bericht über den Reformbedarf im
Abstammungsrecht zu erstellen und allenfalls Empfehlungen für eine kohärente
Gesetzesrevision darzulegen. Das geltende fortpflanzungsmedizinische Verbot der Ei-
und Embryonenspende sowie der Leihmutterschaft soll dabei nicht infrage gestellt, die
Tatsache, dass in der Schweiz verbotene Reproduktionsmethoden zunehmend im
Ausland in Anspruch genommen werden, aber auch nicht ausser Acht gelassen werden.
Der Bundesrat unterstützte das Anliegen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga sagte vor
dem Ständeratsplenum im Dezember 2018, die Schweiz täte gut daran, sich dieser
Fragen anzunehmen, wie es Frankreich und Deutschland bereits getan hätten. Der
Ständerat überwies das Postulat stillschweigend an den Bundesrat. 25

POSTULAT
DATUM: 12.12.2018
KARIN FRICK

Im Februar 2019 gab die RK-NR mit 17 zu 7 Stimmen einer parlamentarischen Initiative
Stamm (svp, AG) Folge, mit der die Führung eines Doppelnamens wieder ermöglicht
werden sollte. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.02.2019
KARIN FRICK

Ende Januar 2020 verabschiedete der Bundesrat den Bericht «Evaluation der
Bestimmungen im Zivilgesetzbuch zu Zwangsheiraten und Minderjährigenheiraten».
Der Bericht war vom Parlament durch die Annahme eines Postulats Arslan (basta, BS) in
Auftrag gegeben worden. Während der Bundesrat bei den Zwangsheiraten kein
gesetzgeberisches Verbesserungspotenzial erkannte, ortete er bei den
Minderjährigenheiraten Handlungsbedarf: Gemäss geltendem Recht kann eine im
Ausland geschlossene Ehe mit einer minderjährigen Person nur bis zu deren 18.
Geburtstag in der Schweiz als ungültig erklärt werden. Diese Frist sei zu kurz, stellte der
Bundesrat im Bericht fest. Die Klagefrist soll neu bis zum 25. Geburtstag erstreckt
werden, um Betroffenen genug Zeit zu geben, ihre Situation zu überdenken und die
notwendigen Schritte für eine Ungültigerklärung der Ehe zu veranlassen. Der Bundesrat
beauftragte das EJPD mit der Ausarbeitung einer entsprechenden Gesetzesänderung. 27

BERICHT
DATUM: 29.01.2020
KARIN FRICK
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Mit Stichentscheid des Präsidenten folgte die RK-SR im Februar 2020 dem Beschluss
ihrer Schwesterkommission und gab der parlamentarischen Initiative Stamm (svp, AG)
Folge, die zum Ziel hatte, Eheleuten das Führen eines Doppelnamens wieder zu
ermöglichen. Diese laut Begründung des Initianten inzwischen vermisste Möglichkeit
war mit Inkrafttreten des neuen Namensrechts 2013 abgeschafft worden. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.02.2020
KARIN FRICK

Weil die Bestimmungen in der Praxis nicht mehr relevant und gesellschaftlich überholt
seien, reichte die RK-NR im Oktober 2019 eine parlamentarische Initiative zur
Aufhebung des Verlöbnisrechts im ZGB ein. Die Kommission war, wie sie in der
Begründung anführte, im Rahmen der Ausarbeitung der Vorlage «Ehe für alle» auf die
ihrer Ansicht nach obsoleten Artikel gestossen und hatte daraufhin beschlossen, diese
aus dem Zivilgesetzbuch zu streichen. Sie zitierte aus einem juristischen Lehrbuch,
dass für die Folgen einer Verlöbnisauflösung andere bestehende Rechtsnormen
ausreichten. Ihre Schwesterkommission sah jedoch weiterhin eine grosse
gesellschaftliche Bedeutung der Verlobung und sprach sich im Februar 2021 mit 9 zu 4
Stimmen gegen die Initiative aus. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.02.2021
KARIN FRICK

Nachdem der Bundesrat in Erfüllung des Postulats Arslan (basta, BS) bezüglich einer
Evaluation der im Rahmen der ZGB-Revision getroffenen Massnahmen zur
Verhinderung von Zwangsheiraten einen Bericht veröffentlicht hatte, schrieb der
Nationalrat das Postulat in der Sommersession 2021 stillschweigend ab. 30

POSTULAT
DATUM: 10.06.2021
CATALINA SCHMID

Bei einer Evaluation der ZGB-Bestimmungen gegen Zwangsheiraten und
Minderjährigenheiraten war der Bundesrat zum Schluss gekommen, dass für die
Ungültigerklärung einer im Ausland mit einer minderjährigen Person geschlossenen Ehe
oft mehr Zeit benötigt werde, als gesetzlich vorgesehen sei. Gemäss geltendem Recht
kann eine solche Ehe nämlich nicht mehr für ungültig erklärt werden, wenn die
minderjährig verheiratete Person volljährig geworden ist. Neu soll eine
Ungültigkeitsklage bis zum 25. Geburtstag erfolgen können und die sogenannte
«Heilung» der Ehe erst mit Vollendung des 25. Altersjahres – anstatt des 18. –
stattfinden. Dies schlug der Bundesrat in einer Änderung des ZGB vor, die er im
Sommer 2021 in die Vernehmlassung gab. Damit sollen minderjährig verheiratete
Personen besser geschützt werden, schrieb die Regierung in der Medienmitteilung. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.06.2021
KARIN FRICK

Nachdem ihre Schwesterkommission das Vorhaben zur Aufhebung des Verlöbnisrechts
im ZGB nicht goutiert hatte, befasste sich die RK-NR erneut mit der entsprechenden
parlamentarischen Initiative. Sie entschied im November 2021 mit 10 zu 9 Stimmen bei
3 Enthaltungen, ihrer eigenen Initiative keine Folge zu geben, womit diese als
zurückgezogen gilt. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.11.2021
KARIN FRICK

Im Dezember 2021 verabschiedete der Bundesrat in Erfüllung eines Postulats der RK-SR
einen Bericht über den Reformbedarf im Abstammungsrecht. Mit der Untersuchung
des Anliegens hatte die Regierung eine interdisziplinäre, externe Expertengruppe
betraut. Diese bejahte den Reformbedarf und erarbeitete ein umfassendes
Reformkonzept. In seinem Bericht würdigte der Bundesrat die Empfehlungen der
Expertengruppe und kam seinerseits ebenfalls zum Schluss, dass das geltende
Abstammungsrecht nicht mehr zeitgemäss sei. Raum für sinnvolle Anpassungen und
weiteren Diskussionsbedarf sah er insbesondere in drei Bereichen: bei der Anfechtung
der Vaterschaftsvermutung, die heute abhängig vom Zivilstand der Eltern geregelt ist;
bei der privaten Samenspende, damit das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner
Abstammung sowie die Rechtsstellung aller bei der Zeugung des Kindes beteiligten
Personen klar geregelt werden; sowie allgemein beim Recht auf Kenntnis der eigenen
Abstammung und Nachkommenschaft, das heute gesetzlich gar nicht geregelt ist.
Daneben erklärte sich der Bundesrat aber auch bereit, weitere von der Expertengruppe
formulierte Vorschläge zu prüfen. Gewisse Empfehlungen plane er etwa im Rahmen der
laufenden Evaluation des Fortpflanzungsmedizingesetzes durch das BAG untersuchen
zu lassen. 33

BERICHT
DATUM: 17.12.2021
KARIN FRICK
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Ende März 2022 veröffentlichte der Bundesrat den Bericht «Übersicht über das
Konkubinat im geltenden Recht – Ein PACS nach Schweizer Art?» in Erfüllung der
Postulate Po. 15.3431, Po. 15.4082 und Po. 18.3234. 34

BERICHT
DATUM: 30.03.2022
KARIN FRICK

In Erfüllung eines Postulats der RK-SR hatte der Bundesrat im Dezember 2021 einen
Bericht über den Reformbedarf im Abstammungsrecht veröffentlicht. Im Rahmen
seines Berichtes über die Motionen und Postulate der eidgenössischen Räte 2021
beantragte er daher die Abschreibung des Vorstosses. Der Ständerat folgte dieser
Empfehlung und schrieb das Postulat im Sommer 2022 stillschweigend ab. 35

POSTULAT
DATUM: 09.06.2022
LUKAS LÜTOLF

In Umsetzung einer angenommenen parlamentarischen Initiative Stamm (svp, AG)
eröffnete die RK-NR im Juni 2022 die Vernehmlassung über eine Änderung des
Zivilgesetzbuches, mit der es Eheleuten wieder ermöglicht werden soll, einen
Doppelnamen zu führen. Der Vorentwurf schlägt zwei verschiedene Lösungen vor: Die
«kleine Lösung» käme einer Rückkehr zur Doppelnamenregelung vor 2013 gleich;
derjenige Ehepartner, dessen Name nicht zum Familiennamen wird, soll seinen
bisherigen Namen dem Familiennamen voranstellen und so einen Doppelnamen bilden
können. Mit der «grossen Lösung» könnten künftig beide Ehegatten einen
Doppelnamen führen, wobei der Name des Partners oder der Partnerin dem eigenen
Namen nachgestellt wird. Wird einer der beiden Namen zum Familiennamen gewählt,
könnte der andere der beiden Namen dem Familiennamen nachgestellt werden. Alle
Doppelnamen könnten wahlweise mit oder ohne Bindestrich geschrieben werden. Die
Namensführung der Kinder soll hingegen unverändert bleiben, für sie sind keine
Doppelnamen vorgesehen. Die Vernehmlassung läuft bis am 8. Oktober 2022. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2022
KARIN FRICK

Mit der stillschweigenden Annahme einer Motion Caroni (fdp, AR) richtete der
Ständerat in der Herbstsession 2022 den Auftrag an den Bundesrat, die rechtlichen
Grundlagen für ein zeitgemässes Abstammungsrecht zu entwerfen. Wie der Motionär
forderte, sollte sich die Regierung dabei an ihrem Bericht zum Reformbedarf im
Abstammungsrecht, insbesondere an den darin enthaltenen Schlussfolgerungen,
orientieren. Der Bundesrat hatte die Motion zur Annahme beantragt. Als nächstes wird
der Nationalrat als Zweitrat über den Vorstoss befinden. 37

MOTION
DATUM: 27.09.2022
KARIN FRICK

Nachdem sie im Sommer 2022 eine Vorlage zur Umsetzung der parlamentarischen
Initiative Stamm (svp, AG) zur Ermöglichung von Doppelnamen bei der Heirat in die
Vernehmlassung gegeben hatte, beantragte die RK-NR ihrem Rat, die Frist zur
Ausarbeitung einer Vorlage um zwei Jahre zu verlängern. Der Nationalrat kam diesem
Begehren in der Herbstsession 2022 stillschweigend nach. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2022
KARIN FRICK

Im Dezember 2022 veröffentlichte das Bundesamt für Justiz die
Vernehmlassungsergebnisse zu den vorgeschlagenen Änderungen beim
Eheungültigkeitsgrund der Minderjährigkeit im ZGB. Im Zentrum der Vorlage stand die
Verschiebung der sogenannten Heilung der Ehe bis zum 25. Geburtstag der
minderjährig verheirateten Person. Gemäss geltendem Recht wird die Ehe bereits am
18. Geburtstag «geheilt», das heisst, sie kann dann nicht mehr für ungültig erklärt
werden. An der bestehenden Interessenabwägung soll gemäss Vernehmlassungsvorlage
weiterhin festgehalten werden: Die Ehe soll ausnahmsweise aufrechterhalten werden
können, wenn dies dem überwiegenden Interesse der betroffenen, minderjährigen
Person entspricht. Im Fall, dass die minderjährig verheiratete Person zum Zeitpunkt der
gerichtlichen Beurteilung bereits volljährig – aber noch unter 25 Jahre alt – ist, soll die
Ehe aufrechterhalten werden, wenn die betroffene Person aus freiem Willen erklärt, an
der Ehe festhalten zu wollen. Grundsätzlich sollen Ehen mit Minderjährigen weiterhin
ungültig sein; um dies zu verdeutlichen hatte der Bundesrat vorgeschlagen, die
Eheungültigkeit neu in einer eigenen Bestimmung zu regeln. Die Massnahmen waren in
der Vernehmlassung breit begrüsst worden. Von 56 Stellungnehmenden sprach sich nur
die SVP integral gegen die Vorlage aus. Ihr ging der Vorschlag zu wenig weit; ihrer
Ansicht nach sollten Minderjährigenehen aus Prinzip in keinem Fall anerkannt werden.
Eine Mehrheit der Teilnehmenden regte hingegen an, weitere Massnahmen gegen
Minderjährigenehen im internationalen Privatrecht vorzusehen. Kritisiert wurde von
einigen Teilnehmenden, dass die Verlängerung der Klagefrist Mehrkosten und -aufwand

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.12.2022
KARIN FRICK
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verursache, insbesondere auch, weil bei volljährig gewordenen Betroffenen ein Gericht
den freien Willen prüfen müsse. 39
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